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I Einleitung 

1 Definition und Abgrenzung der Begriffe Jugendhilfe, 
Jugendfürsorge und Jugendpflege 

Das Fürsorgewesen ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts von einer Fülle ver-
schiedener Begriffe geprägt, die sowohl von der breiten Öffentlichkeit Ab-
grenzung als auch von der Fürsorge-Fachwelt unterschiedlich angewandt 
wurden, was teilweise zu einem willkürlich erscheinenden Gebrauch dieser 
Begriffe und zu einer Sprachverwirrung führte. Im Laufe der Zeit veränderten 
sich verschiedene Begriffsbezeichnungen, die zum einen Schwerpunktver-
schiebungen im jeweiligen Fürsorgebereich und zum anderen die Abgrenzung 
zu vorherigen Staatsformen verdeutlichen sollten. In diesem Sinne wichen die 
Begriffe im Fürsorgewesen des Nationalsozialismus von denen der Weimarer 
Republik ab.1 Mit Kriegsende 1945 und der Auflösung des NS-Regimes lässt 
sich wiederum eine Änderung der Begriffe und Fachtermini feststellen. Zur 
besseren Übersichtlichkeit und zum besseren Textverständnis werden in dieser 
Untersuchung vorrangig die Begriffe verwendet, die im Untersuchungszeit-
raum, in der Zeit von 1945 bis Mitte der 1950er Jahre, allgemein gebräuchlich 
waren und von der Fürsorge-Fachwelt verwendet wurden. Diese Fachbegriffe 
sollen nun kurz erläutert und voneinander abgegrenzt werden. 

Jugendhilfe und Jugendwohlfahrtspflege werden allgemein als Überbegriffe 
aller Jugendfürsorge- und Jugendpflegemaßnahmen verstanden.2 Allgemein 
soll die Jugendhilfe rechtzeitig negative Entwicklungen hemmen, vorbeugen 
und entstandene Nachteile ausgleichen. Ihr Handeln bewegt sich in einem 
„charakteristischen Spannungsfeld […] von Eingriff und Leistung“3, indem 
sie bei familiären Erziehungsdefiziten eingreift und der Familie oder speziell 

 
1 So wurde zum Beispiel der Bereich der Jugendpflege im Nationalsozialismus als Ju-
gendführung bezeichnet. Der in den 1920er Jahren verwendete Begriff Jugendfürsorge 
wurde während des NS-Regimes größtenteils als Jugendhilfe bezeichnet. Durch den 
Austausch der beiden Begriffe sollte das nationalsozialistische Erziehungsziel als Kon-
trast zur Weimarer Wohlfahrtspolitik hervorgehoben werden. Vgl. Handwörterbuch der 
Wohlfahrtspflege. Hrsg. v. Hermann Althaus u. Werner Betcke. Berlin 1937, 3. Aufl., 
Sp. 560. 
2 Vgl. Polligkeit, Wilhelm (Hrsg.): Fürsorge im Dienst der wirtschaftlichen und sozialen 
Sicherung der Bevölkerung. München/Düsseldorf, 1950, S. 70. 
3 Rudloff, Wilfried: Öffentliche Fürsorge, in: Hans Günter Hockerts (Hrsg.): Drei Wege 
deutscher Sozialstaatlichkeit. NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich. 
München 1988, S. 191–292, hier S. 191. 



Einleitung 

 8

den gefährdeten Kindern und Jugendlichen Hilfeleistungen anbietet. Diese 
Leistungen der Jugendhilfe beinhalten sowohl finanzielle Unterstützungen als 
auch pädagogische und fürsorgerische Betreuung. Teilbereiche der Jugendhil-
fe sind unter anderem Jugendfürsorge, Jugendpflege, Jugendschutz und Ju-
gendsozialarbeit. In der Nachkriegszeit waren die Aufgabenfelder der Jugend-
hilfe auf verschiedene Ministerien wie Innenministerium, Arbeitsministerium, 
Kultusministerium, Justizministerium und Gesundheitsministerium verteilt, 
wie an späterer Stelle erläutert wird. Die rechtlichen Grundlagen der Jugend-
hilfe im ersten Nachkriegsjahrzehnt bildeten das Reichsjugendwohlfahrtsge-
setz (RJWG) von 1922, die Novelle zum RJWG von 1953 und diverse Ver-
ordnungen und Gesetze, die an späterer Stelle im jeweiligen Zusammenhang 
dargestellt werden. 

Der Bereich der Jugendfürsorge umfasst allgemein die Betreuung von er-
ziehungsgefährdeten und sozial auffälligen Jugendlichen, unter anderem den-
jenigen, die aus zerrütteten oder ärmlichen Familienverhältnissen kommen 
und bei denen die Erziehung durch die Eltern entweder gefehlt oder versagt 
hatte. Traditionell betreut die Jugendfürsorge Klientengruppen, die aus den 
üblichen Integrationsmustern der Gesellschaft herausfallen.4 Die Handlungs-
träger der Jugendfürsorge, die Jugendämter und die freien Wohlfahrtsverbän-
de, betreuen sowohl Jugendliche, die als erziehungsgefährdet angesehen wer-
den als auch diejenigen, die als schwer erziehbar oder sozial vernachlässigt 
gelten. Die primäre Aufgabe der Jugendfürsorge ist es entweder die Familie in 
ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken oder das Kind aufgrund von vorhandenen 
Schwächen im Elternhaus in einem geeigneten sozialen Umfeld, wie in einer 
Pflegefamilie oder einem Heim, zu betreuen und zu erziehen. Der Begriff Ju-
gendfürsorge schließt in dieser Arbeit die öffentliche und die freie Jugendfür-
sorge mit ein. In manchen Abschnitten wird bewusst zwischen diesen Einrich-
tungen unterschieden, um mögliche Besonderheiten der Jugendämter oder der 
freien Wohlfahrtsverbände aufzuzeigen und Unterschiede herauszuarbeiten. 
Nach 1945 fiel die Jugendfürsorge in Bayern in den Aufgabenbereich des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern, da dort das Bayerische Landesju-
gendamt angesiedelt war. Traditionelle Handlungsfelder der Jugendfürsorge in 
der Nachkriegszeit waren unter anderem das Adoptions-, Vormundschafts- 
und Pflegekinderwesen, die Fürsorgeerziehung und die Jugendgerichtshilfe. 
Zur Ergänzung der traditionellen Arbeitsbereiche schufen die Jugendämter 
und die freien Wohlfahrtsverbände nach Kriegsende 1945 spezielle, kriegsfol-

 
4 Vgl. Rudloff: Öffentliche Fürsorge, S. 191. 
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genbedingte Tätigkeitsfelder, wie den Suchdienst und die Kinder- und Ju-
genderholung. Einige Teilgebiete der Jugendfürsorge waren damals auf meh-
rere Ministerien verteilt. So gehörte zum Beispiel die Jugendberufshilfe und -
förderung zum Arbeitsministerium, der Jugendstrafvollzug und die Bewäh-
rungshilfe zum Justizministerium, während die Jugendgerichtshilfe in den 
Aufgabenbereich des Innenministeriums fiel. 

Die Jugendpflege dagegen bewegt sich im Bereich reiner Präventivmaß-
nahmen. Sie enthält allgemeine Unterstützungs- und Förderungsmaßnahmen 
für nicht-erziehungsgeschädigte Jugendliche außerhalb von Familie, Schule 
und Beruf. Wichtig ist hier die freiwillige Teilnahme der Jugendlichen an den 
Aktivitäten der Jugendpflege, die im Gegensatz zu den Druckmitteln der Ju-
gendfürsorge, zum Beispiel einer gerichtlichen Anordnung oder einer Andro-
hung von härteren Erziehungsmaßnahmen, steht. Gebiete der Jugendpflege 
sind der Mutterschutz, das Kindergartenwesen, die Betreuung von Säuglingen 
und Kleinkindern, die Förderung der Jugendverbände und die Wohlfahrt der 
schulpflichtigen oder schulentlassenen Jugendlichen mittels Freizeitheimen 
oder eines attraktiven Freizeitangebotes. Die öffentliche Jugendpflege setzt 
sich vorrangig aus finanziellen Subventionen für die von den freien Wohl-
fahrtsverbänden geschaffenen Einrichtungen und Maßnahmen sowie für die 
Jugendverbände zusammen. Während die Jugendfürsorge nach Kriegsende 
dem Bayerischen Staatsministerium des Innern zugehörig war, fiel die Ju-
gendpflege in den Aufgabenbereich des Bayerischen Kultusministeriums. 

Der Jugendschutz umfasst ebenfalls vorbeugende Maßnahmen, durch die 
zum einen der Schutz der Jugendlichen in der Öffentlichkeit gewährt werden 
soll. Demgemäss wird unter anderem der Filmbesuch und der Aufenthalt von 
Jugendlichen bei öffentlichen Veranstaltungen an bestimmte Altersfreigaben 
bzw. an Uhrzeitbeschränkungen gebunden und die Ausgabe von alkoholi-
schen Getränken an Jugendliche kontrolliert. Zum anderen wird durch den 
Jugendschutz der Zugang zu jugendgefährdenden Schriften, zu denen sowohl 
Printmedien (Bücher, Zeitschriften, Magazine) als auch visuelle (Filme, Film-
plakate) und auditive Medien (Schallplatten, Hörfunk) zählen, für Jugendliche 
so weit wie möglich beschränkt. Kriterien bei der Prüfung von möglichen ju-
gendgefährdenden Inhalten sind die Darstellung von Gewalt und Sexualität 
sowie die Wahrung moderner pluralistischer und sozial-ethischer Gesell-
schaftsnormen. Demnach sind gewalt- und kriegsverherrlichende und porno-
grafische Medien sowie Medien, die die Menschenwürde verletzen und die 
geeignet sind, Kinder und Jugendliche sozial-ethisch zu desorientieren, unzu-
lässig. Im ersten Nachkriegsjahrzehnt basierte der Jugendschutz auf dem „Ge-
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setz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit“ von 1951 und dem „Ge-
setz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften“ von 1953. 

Ab Anfang der 1950er Jahre bildete sich die Jugendsozialarbeit als ein 
selbständiges Feld der Jugendhilfe heraus, dem das Prinzip der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zugrunde liegt. Im ersten Nachkriegsjahrzehnt umfasste der Be-
reich der Jugendsozialarbeit vorrangig berufsbezogene Erziehungs- und Bil-
dungshilfen für junge Menschen, in Form von Jugendwohn- und Lehrlings-
heimen, Jugendhäusern und „Heimen der offenen Tür“. Im Vergleich zur Ju-
gendpflege, die allgemeine Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen im 
Sinne eines breitgefächerten Freizeitangebotes umfasst, macht die Jugendso-
zialarbeit auch einen pädagogischen Anspruch geltend und schließt auch ge-
zielte bildungs- und berufsfördernde Maßnahmen mit ein. Mit der Intensivie-
rung der Jugendsozialarbeit in den 1950er Jahren gewann die sogenannte Ein-
zelfallhilfe, die auf eine den individuellen sozialen Umständen und den indi-
viduellen Besonderheiten einer Person zugeschnittene Betreuung ausgelegt ist, 
an Bedeutung. 

Ab etwa Ende der 1950er Jahre, im Zuge des Reformkurses im Fürsorge-
wesen, machte sich eine Veränderung der Begrifflichkeiten bemerkbar. Die 
Fürsorge-Fachwelt ersetzte den allgemeinen Begriff Fürsorge weitgehend 
durch Sozialhilfe und Wohlfahrtspflege mit der umfassenden Bezeichnung 
Soziale Arbeit.5 Die Jugendpflege wurde zunehmend als Jugendarbeit be-
nannt.6 Elke Fluk ersetzte in ihrer Abhandlung den Begriff „öffentliche Ju-
gendhilfe“ mit „behördliche“ und „freie Jugendhilfe“ mit „verbandliche Ju-
gendhilfe“. Sie sieht in den von ihr verwendeten Begriffen eine genauere De-
finitionsmöglichkeit, da auf die relativ unscharfen und vieldeutigen Begriffe 
„öffentlich“ und „frei“ verzichtet wird.7 Um die Einheitlichkeit innerhalb die-
ser Untersuchung zu bewahren, werden durchgängig die traditionellen Begrif-
fe Jugendfürsorge, Jugendpflege sowie Jugendhilfe als Oberbegriff, wie sie in 
der Nachkriegszeit gebräuchlich waren, verwendet. Ebenso werden die her-
kömmlichen Bezeichnungen öffentliche Jugendhilfe für die Tätigkeit der Ju-
gendämter und freie Jugendhilfe für die Tätigkeit der freien Wohlfahrtsver-
bände übernommen. 

 
5 Vgl. Rudloff: Öffentliche Fürsorge, S. 192. 
6 Vgl. Mehringer, Andreas: Heimkinder. München/Basel 1994, 4. Aufl., S. 85 u. Die 
Innere Mission, 41. Jg., 1951, Heft 10, S. 19–24. 
7 Vgl. Fluk, Elke: Jugendamt und Jugendhilfe im Spiegel der Fachliteratur. Analyse und 
Kritik der Diskussion 1950–1970. Forschungsbericht des Deutschen Jugendinstituts 
(ms.). München 1972, S. 30/31. 




